
Sofortmeldung 
(gem. 2.SVÄndG §28a, Absatz 4) 
 

 
Firma:  
   
  
  

Name des Mitarbeiters Vorname 
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Dieser Personalfragebogen dient zur Vorerfassung von Personaldaten für das DATEV-
Lohnabrechnungsprogramm. Zur Wahrung der Aufbewahrungsfrist wird der ausgefüllte 
Personalfragebogen von dem Arbeitgeber / der lohnabrechnenden Stelle gespeichert. 

Persönliche Angaben: 

Familienname 
 
 

Vorname 
 

Staatsangehörigkeit 
 
 

Geschlecht  männlich  unbestimmt 

 weiblich  divers 

Versicherungsnummer (gem. Sozialvers.Ausweis) 

 

Tag der Beschäftigungsaufnahme  

Bei Nichtvorlage der Versicherungsnummer sind weitere Angaben notwendig 

Straße und Hausnummer 
(inkl. Anschriftenzusatz) 
 
 

PLZ, Ort 

Geburtsname 
 
 

Geburtsdatum  

Geburtsort 
 
 

Geburtsland 

 
Erklärung des Arbeitnehmers: 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Über die gesetzlich 
notwendige Mitführung und Vorlagepflicht meiner Ausweispapiere (siehe Seite 2) während der 
Beschäftigung bin ich hingewiesen worden. 
 
 
 
 
Datum   Unterschrift Arbeitnehmer 

 
 
 
Datum   Bei Minderjährigen 

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 



Sofortmeldung 
(gem. 2.SVÄndG §28a, Absatz 4) 
 

 

Firma:   
   
   
  

Name des Mitarbeiters Vorname 
   

 

 
Stand 01/2024                                                                                                               Seite 2 von 2 

 
 
 
Mitführungs- und Vorlagepflichten von Ausweispapieren (§§ 2a, 8 SchwarzArbG)  

  

Sehr geehrte/r Mitarbeiter/in,  
  
nach § 2a SchwarzArbG sind Sie verpflichtet, während ihrer Tätigkeit für mein/ unser Unternehmen und 
während ihres Aufenthalts auf dem Betriebsgelände Ihren Personalausweis, Pass, Passersatz oder 
Ausweisersatz mitzuführen und den Behörden der Zollverwaltung bei Betriebsprüfungen nach § 2 SchwarzArbG 
auf Verlangen vorzulegen. Jeder Verstoß gegen diese Mitführungs- oder Vorlagepflichten kann mit einer 
Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet werden (§ 8 Abs. 3 SchwarzArbG). Sonstige Ausweispapiere, wie 
Sozialversicherungsausweis, Führerschein etc. genügen den gesetzlichen Anforderungen nicht. Bitte beachten 
Sie die vorstehenden Vorschriften.  
  
§ 2a Absatz 2 SchwarzArbG verpflichtet mich/ uns, Sie auf die vorstehenden Vorschriften ausdrücklich und 
schriftlich hinzuweisen, diesen Hinweis für die Dauer des Arbeitsverhältnisses aufzuheben und den Behörden 
der Zollverwaltung auf Verlangen vorzulegen. Sie erhalten dieses Schreiben daher in zweifacher Ausfertigung 
mit der Bitte um Rückgabe eines Exemplars nach Unterzeichnung. Wir werden das von Ihnen unterschriebene 
Exemplar dann zu den Personalunterlagen nehmen.  
  
Für ergänzende Fragen und Auskünfte steht/en ich/ wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.  
  
Vielen Dank für Ihre Hilfe.  
  
Mit freundlichen Grüßen  
  
  
 
 
Datum   Unterschrift Arbeitgeber 

 
 
    
 


